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I. Gesetzestext 
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, 
seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder 
gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten 
zu bekennen. 
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die 
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum 
Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 
II. Allgemeines 
Art. 9 I der EMRK gewährleistet die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Umfasst sind das Bekenntnis zu 
einer Religion oder Weltanschauung sowie Ausübung und Wechsel der Religion oder Weltanschauung. Aufbau: 
 1. Art. 9 I 1. Halbsatz: allgemeine Garantie der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
 2.  Art. 9 I 2. Halbsatz: Gleichstellung von positiver und negativer Religions-/Weltanschauungsfreiheit 
 3.  Art. 9 II: Voraussetzungen für die Einschränkung der Bekenntnisfreiheit 
III. Schutzbereich 
 1. Persönlicher Schutzbereich: 
  – Schutz der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit des Einzelnen als Individuum 
  – Schutz von rechtlichen Vereinigungen (z.B. Kirchen, Religionsgemeinschaften) gemäß Art. 34 EMRK 
  – kein Schutz juristischer Personen, soweit eine Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht 
  – eine Gemeinschaft, die nicht als „Religion“ anerkannt wird, kann möglicherweise als „Weltanschauung“ 

eingeordnet werden 
  2.  Sachlicher Schutzbereich: 
  – Gedankenfreiheit: der Einzelne soll vor staatlicher Indoktrinierung und Diskriminierung geschützt werden 
  – Gewissensfreiheit: der Einzelne soll vor staatlichem Zwang geschützt werden und nicht gegen seine Über-

zeugungen handeln müssen 
  – Religionsfreiheit: erfasst sind für den Einzelnen die (innere) Freiheit, sich zu einer Religion zu bekennen 

oder nicht (negative Religionsfreiheit), die (äußere) Freiheit die gewählte Religion zu praktizieren (z.B. Got-
tesdienste, Gebete, Bräuche, Riten etc.) und die Freiheit, die Religion zu wechseln oder aufzugeben; für Reli-
gionsgemeinschaften ist die Freiheit der Gründung und Selbstverwaltung sowie die Freiheit von staatlicher 
Einflussnahme erfasst 

  – Weltanschauungsfreiheit: erfasst eine bestimmte und allumfassende Sicht oder Überzeugung von der Welt 
(z.B. Pazifismus), rein politische oder wirtschaftliche Überzeugungen reichen jedoch nicht aus; die Weltan-
schauungsfreiheit ist der Religionsfreiheit gleichgestellt und erfasst auch antireligiöse und nicht religiöse 
Handlungen 

IV. Eingriffe in den Schutzbereich 
Einen Eingriff in den Schutzbereich stellt jede Handlung dar, durch die die von Art. 9 I garantierten Freiheiten er-
schwert, verboten oder sogar mit Strafe bedroht wird. Ein aktuelles Problem sind staatliche Verbote, bestimmte 
religiöse Zeichen in der Öffentlichkeit zu zeigen oder zu tragen (z.B. Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen). 
Ausnahmen vom Schutz des Art. 9 I können in bestimmten Näheverhältnissen zum Staat auftreten (z.B. Eintritt in 
die Armee, Inhaftierung). 
V. Rechtfertigung nach Art. 9 II 
 1.  Der Eingriff muss gesetzlich vorgesehen sein. 
 2.  Das Gesetz muss zugänglich, hinreichend bestimmt und darf nicht willkürlich sein. 
 3.  Es muss mit dem Gesetz eines der in Art. 9 II genannten Ziele verfolgt werden (öffentliche Sicherheit, Schutz 

der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit, der Moral und der Schutz der Rechte und Freiheiten anderer; nicht 
ausdrücklich genannt werden: nationale Sicherheit, wirtschaftliches Wohl des Landes; Verhütung von Strafta-
ten). 

 4.  Notwendigkeit des Eingriffs in einer demokratischen Gesellschaft (insbesondere: Verhältnismäßigkeit) 
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